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 Veröffentlicht am 26.09.2016

Norm

ABGB §837

1. ABGB § 837 heute

2. ABGB § 837 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Dem gegen den Widerspruch der Miteigentümer handelnden Antragsteller steht kein Kostenersatz eines

(bevollmächtigten) Verwalters nach § 837 Satz 3 ABGB zu.Dem gegen den Widerspruch der Miteigentümer handelnden

Antragsteller steht kein Kostenersatz eines (bevollmächtigten) Verwalters nach Paragraph 837, Satz 3 ABGB zu.
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